
Erziehungsbeauftragung 

(nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz) 

 
Hiermit erklären wir, _________________________________________________________________ 
                                         (Name, Vorname der Sorgeberechtigten, z.B: Eltern) 

 
dass für unser minderjähriges  
 
 
Kind ______________________________________________ am heutigen Abend, den 03.11.2012 
         (Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
Herr/Frau    _______________________________________________________________________ 
                      (Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
Erziehungsaufgaben wahrnimmt. 
 
                                    _________________________________________________ 
                                      (Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person) 
 
 
Wir kennen die Begleitperson und vertrauen ihr; zwischen ihr und unserem Kind besteht eine 
gewisses Autoritätsverhältnis. Sie hat genügend erzieherische Kompetenz, um unserem Kind 
Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich Alkoholkonsum). Wir haben mit ihr auch vereinbart, 
wann und wie unser Kind wieder nach Hause kommt. 
Wir sind auch ausdrücklich damit einverstanden, dass die  
 
 

HALLOWEEN - PARTY am 03. November 2012 in OSTERHOFEN (Stadthalle) 
 

Veranstalter: Jugendförderverein FC Obergessenbach e.V. 

 
 
besucht wird. Wir wissen, dass sowohl unser minderjähriges Kind, wie auch die von uns mit 
Erziehungsaufgaben beauftragte Person, im Falle einer Kontrolle in der Lage sein müssen, sich 
auszuweisen. Für eventuelle Rückfragen sind wir heute 
 
__03.11.2012___       telefonisch unter       _______________________________ zu sprechen 
(Datum)                                                      (Telefonnummer) 
 
 
 
______________________________      ______________________________________ 
(Ort, Datum)                                       (Adresse) 
 
 
 
______________________________       _______________________________ 
(Unterschrift sorgeberechtigte Mutter)        (Unterschrift sorgeberechtigter Vater) 
 
 

Achtung: 
 
Aufsichtsberechtigungen können nur für den jeweiligen Abend erteilt werden. 
Die erziehungsbeauftragte Person muss in der Lage sein, die Aufsicht für den Jugendlichen zu 
gewähren und muss während des gesamten Aufenthaltes des Jugendlichen in der 
Veranstaltung/Gaststätte/Diskothek sein. 
Der/die volljährige Freund/in der / des Jugendlichen kann nicht erziehungsbeauftragte Person sein. 

 


